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Abstract: Zum Thema der „Komplexit�tsreduktion“ werden unterschiedliche
und z. T. gegens�tzliche Assoziationen und Bewertungen angef�hrt.
Hiermit werden Verbindungen zu Rechtstheorie, juristischer Metho-
denlehre und Rechtsinformatik hergestellt. Besonders hervorgehoben
werden Aspekte der Systemtheorie, insbesondere auch im Sinne von
N. Luhmann. F�r die Rechtsinformatik werden Beziehungen zu
Strukturtheorie, Systementwicklungsmethodik und Modellbildung
dargestellt. Insbesondere wird „Visualisierung“ als eine spezielle
Form von Modellbildung / Komplexit�tsreduktion angesprochen.

1. Komplexit�tsreduktion – unterschiedliche Assoziationen

Komplexit�tsreduktion wird meist positiv bewertet und verstanden im
Sinne von „Vereinfachung“, wie etwa in „Verwaltungsvereinfachung“.
Dabei kann „Vereinfachung“ an sich nicht nur Entlastung, Befreiung, son-
dern auch Verarmung bedeuten – vgl. Redeweise „terribles simplifica-
teurs“, als Extrem „Prokrustesbett“; heute z. B. „Bierdeckelphilosophie“
des Steuerrechts und deren Kritik. Dem gegen�ber steht die oft apostro-
phierte „stetig wachsende Komplexit�t von Software und softwaregesteuer-
ten Systemen“. Eine einschl�gige, sehr verdienstvolle Institution (die KGSt)
nannte sich urspr�nglich „Kommunale Gemeinschaftsstelle f�r Verwal-
tungsvereinfachung“, nennt sich inzwischen „Kommunale Gemeinschafts-
stelle f�r Verwaltungsmanagement“. Eine spezielle (oft wohl kaum n�her
verstandene) Bedeutung hat „Komplexit�tsreduktion“ in der Systemtheorie
von Niklas Luhmann. Sie ist u. a. von dort aus in den allgemeinen wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch �bergegangen (vgl. z. B. Wikipedia-Artikel).
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In gewisser Weise dient einer Komplexit�tsreduktion (Reduktion von
Vielfalt) schließlich die Vereinheitlichung (je f�r sich beliebig „komplexer“)
Verfahrens- oder Darstellungsweisen unter verschiedenen Beteiligten, etwa
i. S. von „Standardisierung“ und „Normung“. Insofern kann jede Art von
Regelung oder Regulierung (bei ihrer Geltung f�r mehrere Instanzen) als
Komplexit�tsreduktion aufgefasst werden.

Insgesamt zeigt sich, dass „Komplexit�tsreduktion“ in Abh�ngigkeit von
Komplexit�tsbegriff und Kontext ganz Verschiedenes bedeuten kann. Dem-
entsprechend verschieden fallen auch Bewertungen und Postulate aus.
Z. B. wird „Verwaltungsvereinfachung“ f�r die çffentliche Verwaltung ins-
bes. i. S. von B�rokratieabbau, Deregulierung sehr positiv bewertet und
zum Teil sehr simpel aufgefasst. So wird etwa eine Reduzierung von Geset-
zesmaterial um 20 % als Ziel vorgestellt. Dagegen w�rde man kaum so ein-
fach erwarten, die Komplexit�t eines Softwaresystems durch Verringerung
der lines of code um 20 % reduzieren zu kçnnen.

2. Komplexit�tsreduktion als Thema der Rechtstheorie

Innerhalb der Rechtswissenschaft (Rechtstheorie / Methodenlehre / Dogma-
tik) wird Komplexit�tsreduktion vor allem in der Rechtstheorie themati-
siert, soweit diese die Systemtheorie von Luhmann ber�cksichtigt. Hier
wird dann nat�rlich „Komplexit�tsreduktion“ in ihrem speziellen Zusam-
menhang gew�rdigt. So z. B. (allerdings ohne systematischen Ausbau) in
den neuesten Rechtstheorie-Darstellungen von Kunz/Mona und von
Buckel/Christensen/Fischer-Lescano (hier insbes. von Gralf-Peter Calliess).
So etwa die Darstellung von Calliess1: . . . Nach Luhmann werden Recht,
Wirtschaft, Politik ausdifferenziert und andererseits �ber Formen von
struktureller Kopplung verbunden . . .

„Dadurch sind Abh�ngigkeit und Unabh�ngigkeit der Systeme gleichzei-
tig in einer Weise gesteigert worden, die den Systemen und der Gesellschaft
insgesamt die Ausbildung eines hçheren Komplexit�tsniveaus ermçgli-
chen. Diesen Vorgang kann man auf Luhmanns knappe Formel der Steige-
rung von Komplexit�t (aufgrund von) Reduktion von Komplexit�t bringen.“
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1 In: Sonja Buckel u. a., a. a. O., 66.



3. Komplexit�tsreduktion als Thema der Rechtsinformatik

Rechtsinformatik wird hier i. e. S. als Anwendungsinformatik gesehen.
Auch f�r diese ist dann einerseits die „Komplexit�tstheorie“ im Sinne der
Informatik mit ihrem Hintergrund und ihren Anwendungszusammenh�n-
gen (u. a. Kryptographie) einschl�gig. Diese besch�ftigt sich z. B. auch mit
Komplexit�tsmaßen, insbesondere z. B. im Sinne des Berechnungsauf-
wands f�r Funktionen. Andererseits – und n�her zu den Intentionen der
„Komplexit�tsreduktion“ – sind hier die Sparten von Struktur- und Ar-
chitekturtheorien und Systementwicklungsmethoden zu nennen. Kom-
plexit�tsreduktion kann hier u. a. Strukturverbesserung sein (vgl. z. B.
„Strukturierte Programmierung“). Insbesondere scheint aber hier die Sys-
tementwicklungsmethodik mit ihrer Komponente der „Modellbildung“ als
spezieller Form der Komplexit�tsreduktion einschl�gig zu sein (vgl. z. B. in
der Gesellschaft f�r Informatik die T�tigkeit der Fachgruppe „EMISA“2 und
des Querschnitts-Fachausschuss „Modellierung“). Die Verfahrensweisen
der Modellbildung haben im Zusammenhang damit und dar�ber hinaus
sehr allgemeine interdisziplin�re Bedeutung. Der Verf. hat sich seit Langem
bem�ht, diese auch in die juristische Methodenlehre zu importieren. Vgl.
z. B.
– IRIS 2005 (Richterliche Rechtsanwendung als Modellbildungsprozess)3

– IRIS 2006 (Modell und Modellbildung als Themen der juristischen
Methodenlehre)4

– IRIS 2007 (Die zunehmende Bedeutung der Informatik f�r die juristische
Methodenlehre)5.

Im Kontext der Rechtsinformatik ist schließlich noch hinzuweisen auf die
Anliegen der „Usability“ und der „Visualisierung“ als spezieller Form von
Modellbildung / Komplexit�tsreduktion.
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2 „Entwicklungsmethoden f�r Informationssysteme und deren Anwendungen“.
3 Herbert Fiedler, in: Schweighofer, Liebwald, Augeneder, Menzel, IRIS 2005, a. a. O.
4 Herbert Fiedler, in: Schweighofer, Liebwald, Drachsler, Geist, IRIS 2006, a. a. O.
5 Herbert Fiedler, in: Schweighofer, Geist, Heindl, IRIS 2007, a. a. O.
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